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Beschlüsse der 16. Sitzung des Stadtrates der Stadt Geyer vom 01.12.2020 

 

 

Beschluss-Nr. 112/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt den Vertrag zur Ausarbeitung städtebaulicher 

Planungen zur Realisierung des Vorhabens Errichtung und Betreibung von „ Old Miners 

Creek“  - der Westernstadt im Erzgebirge durch die OMC –  Westernstadt im Erzgebirge –  

Veranstaltungs-GmbH der Vorlage entsprechend 

 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

 anwesend 14 

 Ja-Stimmen 13 

 Enthaltungen 1 

   

 

Beschluss-Nr. 113/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet 

Westernstadt Geyer“ in der Stadt Geyer auf den Flurstücken 679 und 680/1 der Gemarkung 

Geyer.  

Die Aufstellung erfolgt im zweistufigen Verfahren nach BauGB.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem als Anlage 1 beigefügtem 

Übersichtslageplan dargestellt.  

Der Aufstellungsbeschluss wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

 anwesend 14 

 Ja-Stimmen 13 

 Enthaltungen 1 

   

 

Beschluss-Nr. 114/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, die N1 Ingenieurgesellschaft mbH Aue mit den 

Planungsleistungen zur Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet Westernstadt Geyer" 

zu beauftragen. 

 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

 anwesend 14 

 Ja-Stimmen 13 

 Enthaltungen 1 

 

Beschluss-Nr. 116/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Übertragung der Mittel für das Jahr 2020 nach 

dem Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen 

Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020 ins kommende Jahr. 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

 anwesend 14 

 Ja-Stimmen 14 
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Beschluss-Nr. 117/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer bestätigt die Termine seiner Sitzungen bzw. seiner Ausschüsse 

2021 in der vorgelegten Form. 

 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

 anwesend 14 

 Ja-Stimmen 14 

 

Beschluss-Nr. 118/2020/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer ernennt Herrn Steffen Küchler zum Ortschronisten der Stadt 

Geyer. 

 

Abstimmungsergebnis: Abstimmungsberechtigte: 17 

 anwesend 14 

 Ja-Stimmen 14 
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Bekanntmachung über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet  

Westernstadt Geyer“ 

Der Stadtrat der Stadt Geyer hat in seiner öffentlichen Sitzung am 1.12.2020 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes für das „Sondergebiet Westernstadt Geyer“, Gemarkung Geyer, 

Flurstücke 679, 680/1, gelegen an der Badstraße Nähe Freizeitbad Greifensteine, beschlossen 

(siehe Lageplan). 

Für das Gebiet wird als Planungsziel die Errichtung der Westernstadt „Old Miners Creek“ - 

Westernstadt im Erzgebirge festgelegt. 

Die Aufstellung erfolgt im zweistufigen Verfahren nach BauGB. 

 

Lageplan/Geltungsbereich des Bebauungsplanes: 

 

 


